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Gemeindeversammlung 
 

Mittwoch, 24. Mai 2023 

20.00 Uhr, Turnhalle Kiesen 

 
Traktanden: 
 
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2022. 

 
2. Parkplatzbewirtschaftungsreglement: Beratung und Genehmigung. 

 
3. Gemeindeverband Sekundarstufe I Wichtrach: Kreditgenehmigung für die Sanierung der 

Gebäudehülle und des Flachdaches. 
 

4. Wahl eines Mitglieds des Gemeinderates. 
 

5. Dorf- und Schulentwicklung Kiesen. 
Informationen Schulraumprovisorium und Planung «Dorf- und Schulentwicklung». 
 

6. Verschiedenes. 
 
 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 10 
Tagen) nach der Versammlung beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 
3071 Ostermundigen, einzureichen (Art. 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz). Eine Beschwerde 
muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine 
Unterschrift enthalten und im Doppel eingereicht werden. Die Verletzung von Zuständigkeits- und 
Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Artikel 49a Gemeindegesetz). Wer rechtzeitige 
Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr 
Beschwerde führen. 

Soweit der Inhalt der Abstimmungserläuterungen angefochten werden soll, ist die Beschwerde 
innert 10 Tagen ab der Zustellung der Abstimmungserläuterungen beim Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland einzureichen. 
 
Die stimmberechtigten Frauen und Männer sind zu dieser Versammlung freundlich eingeladen. 
 
 
 
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 

 
Ergebnisse 
 
1. Erfolgsrechnung 
 
Allgemeiner Haushalt 
(Finanzierung durch Gemeindesteuern) 

Aufwand - Fr. 4'381'112.72 
Ertrag + " 4'157'308.74 
Aufwandüberschuss - Fr. 223'803.98 
 
Spezialfinanzierungen 
(Finanzierung durch Gebühren) 

Wasserversorgung 
Aufwandüberschuss - Fr.  25'928.82 

Abwasserentsorgung 
Aufwandüberschuss - " 26'424.05 
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Abfallentsorgung 
Ertragsüberschuss + " 2'479.45 
 
Aufwandüberschuss Gesamthaushalt - Fr. 273'677.40 
 
 
Bemerkungen zu den einzelnen Funktionen: 
 
0 Allgemeine Verwaltung 

Nettoaufwand 
Rechnung Voranschlag 
344'032.94 342'100 

Zusätzliche Aufwendungen für Informatik (Datensicherheit), Liegenschaftsunterhalt und -betrieb 
(Heizölkosten). 
 
 
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 

Nettoaufwand 
Rechnung Voranschlag 
36'391.45 34'650 

Mehrkosten für Unterhalt und Ersatz von Material für ausserordentliche Lagen (Hochwasser-
schutz, Strommangel usw.).  
 
 
2 Bildung 

Nettoaufwand 
Rechnung Voranschlag 
954'878.86 986'450 

Den höheren Kosten für die kantonale Lastenverteilung der Lohnkosten stehen Mehrerträge bei 
den Schulgeldern der Gemeinde Jaberg sowie ein geringerer Aufwand für die Sekstufe gegen-
über. Der Bau des Schulraumprovisoriums verzögerte sich und wird jetzt im laufenden Jahr aus-
geführt. Die im Rechnungsjahr budgetierten Abschreibungen fielen deshalb weg. 
 
 
3 Kultur, Sport und Freizeit 

Nettoaufwand 
Rechnung Voranschlag 
39'428.50 38'720 

Die Gemeinde Kiesen ist Mitglied der Genossenschaft Sportanlage Sagibach in Wichtrach (Sport-
zentrum Aaretal). Die Coronapandemie sowie stark gestiegene Energiepreise belasten die Be-
triebsrechnung dieser Genossenschaft. Die Genossenschaftsgemeinden haben mit Beiträgen 
mitgeholfen, die Liquidität der Genossenschaft zu verbessern. Der Beitrag von Kiesen beläuft 
sich auf Fr. 5'060.00. 
 
 
4 Gesundheit 

Nettoaufwand 
Rechnung Voranschlag 
5'066.40 5'500 

Die Kosten für den Schulgesundheitsdienst liegen im budgetierten Rahmen. 
 
 
5 Soziale Sicherheit 

Nettoaufwand 
Rechnung Voranschlag 
863'139.79 880'350 

Die Beitragszahlungen an die kantonalen Lastenverteilungen waren tiefer als budgetiert. Bei den 
Betreuungsgutscheinen ist ein beträchtliches Wachstum zu verzeichnen.  
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6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 

Nettoaufwand 
Rechnung Voranschlag 
364'574.90 321'600 

Die Mehrkosten für den Strassenunterhalt sind teilweise darauf zurückzuführen, dass Arbeiten im 
Vorjahr nicht ausgeführt wurden und erst im Rechnungsjahr erledigt werden konnten. 
 
 
7 Umweltschutz und Raumordnung 

Nettoaufwand 
Rechnung Voranschlag 
64'103.46 54'100 

Bei der Wasserversorgung fielen ungeplante Kosten für die Reparatur von Leitungslecken an. 
Anwaltshonorare im Zusammenhang mit dem Wasserbauplan Aare Jaberg-Kiesen und Pla-
nungskosten für den Zonenplan "Gewässerräume" verursachten entsprechende Ausgaben. 
 
 
8 Volkswirtschaft 

Nettoertrag 
Rechnung Voranschlag 
36'498.55 39'850 

Die Aufwendungen und Erträge entsprechen dem Budget. 
 
 
9 Finanzen und Steuern 

Nettoertrag 
Rechnung Voranschlag 
2'411'313.77 2'326'730 
 
Nach einem Unterbruch im Vorjahr musste wieder ein Beitrag in den kantonalen Finanzausgleich 
überwiesen werden. Bei den Fremdkapitalzinsen machen sich die Veränderungen auf dem Kapi-
talmarkt mit höheren Zinssätzen bemerkbar. Der Bestand der Wertschriften wurde mit einem 
Buchgewinn an den Marktwert angepasst. 
 
Die Jahresrechnung wird nach wie vor durch die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens 
beim Übergang zum neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 beeinflusst. Der Bestand dieses 
Verwaltungsvermögens muss bis und mit Rechnungsjahr 2023 in jährlichen Raten abgeschrieben 
werden. Diese Abschreibung belastet die Jahresrechnung jeweils mit 235'770 Franken. 
 
 
2. Investitionsrechnung 
 
Ausgaben  Fr. 277'399.75 
Einnahmen  " 0.00 

Nettoinvestition  Fr. 277'399.75 
 
Ausgaben für Investitionen, die nach Inbetriebnahme über mehrere Jahre zu Lasten der Erfolgs-
rechnung abgeschrieben werden. Im Rechnungsjahr erfolgten Zahlungen für die Sanierung des 
Kugelfangs bei der Schiessanlage, Kauf, Transport und Lagerung der Module für das Schul-
raumprovisorium und für die Planung "Dorf- und Schulentwicklung". 
 
Die Jahresrechnung 2022 kann bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 
 
Antrag an die Versammlung 
Gemeinderat und Rechnungsprüfungskommission beantragen, die Jahresrechnung 2022 zu ge-
nehmigen. 
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2. Parkplatzbewirtschaftungsreglement: Beratung und Genehmigung 

 
Ausgangslage 

Die öffentlichen gemeindeeigenen Abstellflächen und Parkplätze können auf dem gesamten Ge-
meindegebiet gratis benützt werden. Es bestehen auch keine speziellen Parkordnungen bzw. 
Signalisationen und Markierungen. Das heisst, dass die Fahrzeuge im Rahmen des Strassenver-
kehrsrechts überall auf öffentlichem Boden abgestellt werden können. Dies hat zur Folge, dass 
temporär gedachte Abstellplätze von Dauerparkierenden belegt werden oder insbesondere im 
Gebiet der Aare bei schönem Wetter mit vielen Besuchenden die Fahrzeuge ungeordnet und 
allerorts abgestellt werden. 
 
Was soll mit dem neuen Reglement erreicht werden? 

Der Gemeinderat will mit dem Parkplatzbewirtschaftungsreglement die rechtliche Grundlage 
schaffen, um ein geordnetes Parkieren auf dem Gemeindegebiet zu erreichen. Insbesondere im 
Bereich der Aare soll eine klare Signalisation und Markierung Ordnung bringen und das heutige 
wilde Parkieren verhindern. Die Parkplätze auf öffentlichem Boden sollen zudem bewirtschaftet 
werden. Der Gemeinderat beabsichtigt, in erster Priorität für die Parkplätze bei der Aare Benüt-
zungsgebühren zu erheben. Durch den Bau des Schulraumprovisoriums auf dem Kiesplatz hinter 
dem Schulhaus steht nur noch ein geringer Teil der bisherigen Fläche für Parkplätze zur Verfü-
gung. Auch für diese verbleibenden Abstellplätze wird eine Benützungsregelung nötig sein. Der 
Ertrag aus der Parkplatzbewirtschaftung wird dazu beitragen, die Kosten für Betrieb und Unterhalt 
der Parkplatzflächen zu finanzieren. Damit sollen nicht mehr nur die steuerzahlenden Personen 
für diese Kosten aufkommen. 
 
Was kostet das Parkieren? 

Der Gemeinderat bestimmt die Parkplatzgebühren innerhalb des im Reglement festgelegten Rah-
mens: 
 
Parkgebühren 

erste halbe Stunde 0.00 bis 2.00 Franken 

jede weitere halbe Stunde 0.50 bis 2.00 Franken 

pro Tag 10.00 bis 20.00 Franken 

 
Parkkarten 

pro Jahr 600.00 bis 900.00 Franken 

pro Halbjahr 300.00 bis 450.00 Franken 

pro Monat 60.00 bis 90.00 Franken 

 
 
Was kostet die Parkplatzbewirtschaftung? 

Investitionskosten 
Für Einrichtungen (Automaten), Signalisation, Markierungen usw. ist mit Kosten von rund 30'000 
Franken zu rechnen. 

 
Wiederkehrende Kosten 
Der Aufwand für Abschreibungen, Kontrollen, Betrieb und Unterhalt der Automaten, Markierun-
gen auffrischen usw. wird auf jährlich 9'500 Franken geschätzt. 
Die Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Parkplätze belaufen sich konservativ berechnet auf 
rund 12'000 Franken im Jahr. 
 
Der Reglementsentwurf ist bei der Gemeindeverwaltung erhältlich oder auf der Homepage der 
Gemeinde Kiesen www.kiesen.ch ersichtlich. 
 
Antrag an die Versammlung 
Der Gemeinderat beantragt, das Parkplatzbewirtschaftungsreglement zu genehmigen. 
 
 
 
 
 

http://www.kiesen.ch/
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3. Gemeindeverband Sekstufe I Wichtrach: Kreditgenehmigung für die Sanierung der 
Gebäudehülle und des Flachdaches. 

 
Gemeindeverband Sekstufe I Wichtrach – Sanierung Gebäudehülle und Flachdach 

Antrag für die Genehmigung eines Verpflichtungskredites für die Sanierung der Gebäudehülle 
und des Flachdaches über dem Haupteingangsbereich und dem Verbindungsgang zum Schul-
haustrakt Süd von Fr. 360'000.—. 
 
Zuständigkeit, Rechtsgrundlage 

Gemäss Artikel 8 und 16 des Organisationsreglements des Gemeindeverbands Sekstufe I 
Wichtrach sind die Verbandsgemeinden zuständig für den Beschluss von Verpflichtungskrediten 
mit Beträgen über Fr. 100'000.—. Aufgrund der finanzrechtlichen Vorgaben beschliesst jede Ge-
meinde über den Gesamtkredit und nicht nur über den durch sie zu tragenden Betrag. Ein Kredit-
antrag gilt als angenommen, wenn die Mehrheit der Verbandsgemeinden den Antrag annehmen 
und die zustimmenden Gemeinden zum Zeitpunkt der Abstimmung mehr als 50 % der Schülerin-
nen und Schüler stellen. 
 
Anträge an die Verbandsgemeinden werden durch die Abgeordnetenversammlung, die sich 
durch Vertretungen der Verbandsgemeinden zusammensetzt, gestellt. Der nachfolgende Kredi-
tantrag wurde anlässlich der Versammlung vom 23. November 2022 einstimmig zuhanden der 
Verbandsgemeinden verabschiedet. 
 
Ausgangslage 

Mit dem Bau des Schulhaustraktes Süd im Jahr 1976, wurde gleichzeitig der Haupteingangsbe-
reich neu gestaltet. Im Weiteren wurde zwischen dem Stöckli und dem neuen Gebäude ein Ver-
bindungsgang sowie ein Anbau für das Lehrerzimmer erstellt. Aus baulichen und gestalterischen 
Gründen wurden die Anlageteile mit einem Flachdach versehen. 
 
Handlungsbedarf 

Das Flachdach weist bereits seit mehreren Jahren Beschädigungen auf. Das Regenwasser sam-
melt sich auf dem Dach und läuft dann stellenweise durch die Decke. Trotz provisorischen Ab-
dichtungen und der laufenden Pflege des Deckmaterials konnte die Situation jeweils nur kurzfris-
tig verbessert werden. Der Unterbau des Daches sowie die Kiesdecke müssen ersetzt werden. 

Da das Flachdach auch als Fluchtweg aus dem Stöckli und aus dem Neubau dient, ergeben sich 
zusätzliche Anforderungen. Die Gehwegplatten sind brüchig und müssen ersetzt werden. Ande-
rerseits ist das Dach im Bereich der Fluchtwege mit Absturzsicherungen zu versehen. Aktuell 
wird davon ausgegangen, dass sowohl die absenkbare Treppe vom Flachdach zum Erdgeschoss 
als auch die Metalltreppe vom 1. OG ins Dachgeschoss belassen werden können. 

Im Weiteren ergeben sich aus der Flachdachsanierung im Bereich des Übergangs zum Stöckli 
Nebenarbeiten an der Fassade (Gebäudehülle). Der Sanierungsbedarf ist nach fast 50 Jahren 
Bestand nachweislich vorhanden. Bei den zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen handelt es sich 
um die Umsetzung von verbindlichen Vorgaben. 

Die Arbeiten sollen nach dem Kreditbeschluss umgehend an die Hand genommen werden. Die 
Vergabe der Aufträge erfolgt durch die Schulkommission. Diese ist bestrebt, die wirtschaftlich 
günstigsten Angebote zu berücksichtigen. 
 
Investitionsprogramm des Gemeindeverbandes 

Das Sanierungsvorhaben wird bereits seit dem Jahr 2019 im Investitionsprogramm des Verban-
des geführt. Dies als separates Projekt. 

Im Hinblick auf die Verteilung der finanziellen Zusatzlasten für die Verbandsgemeinden werden 
die anstehenden Sanierungsprojekte sinnvoll etappiert. Im Weiteren gilt es, den Grundsatz der 
«Einheit der Materie» zu beachten, der besagt, dass nur Ausgaben, die sich gegenseitig bedingen 
als Gesamtausgabe zu beschliessen sind. Vor diesem Hintergrund wurde auf die Integration die-
ses Teilprojektes in den Kredit von 11,8 Millionen Franken für den Ersatz Neubau Nord verzichtet. 
Auch wäre eine nachträgliche Realisation des Sanierungsvorhabens zulasten des Neubaukredi-
tes rechtlich nicht korrekt. Dies obschon der bewilligte Kredit nicht ausgeschöpft wurde. 
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Neben der Sanierung des Flachdaches sind für die kommenden Jahre weitere Arbeiten geplant. 
Besonders ins Gewicht fallen wird die für das Jahr 2025 vorgesehene Gesamtsanierung des im 
Jahr 1976 erstellten Südtraktes. Aktuell wird mit einem Kreditbetrag von ca. Fr. 530'000.— ge-
rechnet. 
 
 
Umfang der Arbeiten – Grobkostenzusammenstellung 

Der Kreditantrag beruht auf einem Vorprojekt und einer Kostenschätzung, die durch das beauf-
tragte Architekturbüro Schweyer + Marti AG, Wichtrach, erstellt wurde. Die Kostengenauigkeit 
liegt aktuell bei +/- 15 %. Leider ist es so, dass aufgrund der aktuellen Weltlage und der sich 
daraus ergebenden wirtschaftlich unberechenbaren Situation die Baumaterialpreise stark variie-
ren. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass das Projekt umgehend an die Hand genommen 
werden kann. 

Der Kreditbetrag setzt sich wie folgt zusammen: 
Vorbereitungsaufgaben, Rückbauarbeiten Fr. 5'500 
Gerüst- und Baumeisterarbeiten " 27'000 
Holzbauarbeiten inkl. Arbeiten am Stöckli " 36'000 
Fenster, Aussentüren, Spenglerarbeiten " 20'000 
Bedachungs- und Nebenarbeiten " 182'500 
Elektro- und Metallbauarbeiten " 17'000 
Baunebenkosten, Honorare, Bauleitung " 43'000 
Reservebetrag " 29'000 

Kreditbetrag inkl. Reserve und Mehrwertsteuer Fr. 360'000 
 
 
Folgekosten, Zusatzbelastung für die Verbandsgemeinden 

Gemäss den Vorgaben des Kantons zur Rechnungsführung sind Schulliegenschaften innerhalb 
von 25 Jahren abzuschreiben. Somit ergeben sich aus den obligatorischen Abschreibungen jähr-
liche Folgekosten von Fr. 14'400.—. Aus der Verzinsung des investierten Kapitals mit einem an-
genommenen Satz von 2,5 % ergibt sich auf Basis des durchschnittlichen Kapitals eine jährliche 
Zusatzbelastung von Fr. 4'500.—. 

Aus Betrieb und Unterhalt ergeben sich keine Mehrkosten. Der wegfallende Reparaturaufwand 
fällt finanziell nicht ins Gewicht. 

Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt durch die Erhöhung des Fremdkapitals durch den Ge-
meindeverband. Die Refinanzierung erfolgt über höhere Schülerbeiträge durch die Verbandsge-
meinden. 

Die jährlichen Folgekosten belaufen sich während der nächsten 25 Jahre auf Fr. 18'900.—. Bei 
einer angenommenen Schülerzahl von 220 ergibt sich aus diesem Sanierungsprojekt ein Mehr-
aufwand von ca. Fr. 86.— pro Schulkind und Jahr. 
 
 
Antrag an die zuständigen Organe der Gemeinden des Gemeindeverbandes Sekstufe I 
Wichtrach 
Die Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbandes Sekstufe I Wichtrach beantragt der 
Gemeindeversammlung der Gemeinde Kiesen für die Sanierung der Gebäudehülle und des 
Flachdaches die Genehmigung eines Verpflichtungskredites von Fr. 360'000.—. 
 
 
Antrag an die Versammlung 
Der Gemeinderat beantragt, dem Antrag der Abgeordnetenversammlung zuzustimmen. 
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4. Wahl eines Mitglieds des Gemeinderates 

 
Ersatzwahl infolge Demission von Corinne Ringgenberg.  
 
Eingereichte Wahlvorschläge 
 

 

 

 
Name, Vorname: Bigler Nicole 
 
Adresse: Professoreistrasse 23 
 
Jahrgang: 1975 
 
Beruf: Restaurant Kauffrau, Reisebegleiterin BLS 
 
Heutige Tätigkeit: Reisebegleiterin BLS und Mutter 
 
Meine Motivation für die Kandidatur: 
Meiner Meinung nach sollte jede*r Einwohner*in sich für seine 
Wohngemeinde interessieren und nach Möglichkeiten einsetzen. 
Ich würde mich freuen, mich im Gemeinderat für Kiesen, dessen 
(Schul-)Entwicklung und Einwohner zu engagieren. 
 

 

 

 
Name, Vorname: Johner Johnny 
 
Adresse: Professoreistrasse 11A 
 
Jahrgang: 1960 
 
Beruf: Ingenieur für technische Informatik 
 
Heutige Tätigkeit: Rentner 
 
Meine Motivation für die Kandidatur: 
Ich will neue und vor allem sachpolitische Ideen zu den aktuellen 
Aufgaben in den Gemeinderat einfliessen lassen. Parteipolitik liegt 
mir fern. 
 

 
 
 
5. Dorf- und Schulentwicklung Kiesen: Information 

 
Mitteilungen zu den laufenden Bauarbeiten für das Schulraumprovisorium und dem aktuellen 
Workshopverfahren für die Planung "Dorf- und Schulentwicklung". 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Redaktionsschluss für die 

nächste Ausgabe: 

Montag, 12. Juni 2023 
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Gemeindeverwaltung 
 
Unterkünfte gesucht für Besuch aus Želiv 
(Tschechien) 

Die Partnerschaft zwischen den Gemeinden 
Želiv und Kiesen besteht seit über dreissig 
Jahren. Die Kontakte werden mit regelmäs-
sigen Besuchen gepflegt. 

Gäste aus Želiv besuchen uns in diesem 
Jahr in der Zeit von 

Mittwoch, 13. bis Sonntag, 17. September. 

Die Gäste sollen wie in den Vorjahren in pri-
vaten Haushalten untergebracht werden. 
Die Gemeindeverwaltung sucht deshalb Un-
terkunftsmöglichkeiten und ist für entspre-
chende Angebote dankbar. 

Die Personen aus Želiv verbringen bei den 
Gastgebenden vier Nächte und nehmen dort 
das Frühstück ein. Für das Besuchspro-
gramm während des Aufenthalts sorgt die 
Gemeindeverwaltung. 

Für Auskünfte steht Ihnen die Gemeindever-
waltung gerne zur Verfügung (gemeindever-
waltung@kiesen.ch, 031 781 12 74). 
 
 
Büro geschlossen 

Die Gemeindeverwaltung ist am Freitag-
nachmittag, 19. Mai 2023, geschlossen. 
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Fit für den Unterricht 

Bewegung, Spass und Spiel auf dem 

Pausenplatz 

 
 

 

Im Zusammenhang mit dem neuen Schulraumprovisorium machte sich eine Projektgruppe Ge-
danken zur Umgebungsgestaltung. Sandro Fiscalini, Schulleiter, Jeannette Müller und Nadine 
Witschi von Seiten der Lehrkräfte dazu Brigitte Läderach und Trix Riem als Mitglieder der Schul-
kommission. Sie suchten nach Ideen, wie die Kinder zur Bewegung animiert werden können. 
Auch sollte die Umgebung den Ansprüchen mit Themen aus dem Schulunterricht gerecht werden.

 
Das Projekt Wildhecke 

Los gings am 26. April für die 3./4. Klasse 
von Therese Jost. Bei Gartenpflanzen 
Daepp in Münsingen zeigte der Baumschul-
fachmann Simon Rösti den Kindern, auf was 
es beim Pflanzen einer Wildhecke ankommt. 
Es soll eine biodiverse Hecke mit einheimi-
schen Pflanzen angelegt werden. Die Kinder 
lernen, welche Pflanzen für welche Tiere 
nützlich sind, welche Pflanzen Beeren tra-
gen, welche wir dann naschen können und 
wie ein Versteck für Insekten aussehen soll.  

 

 
 
 

Amelanchier lamarckii 
Kupfer Felsenbirne 
Sie wird stark von Bienen und Hummeln an-
geflogen, im Herbst hat sie eine schöne 
orange-rote Färbung. Und ihre Früchte kann 
man essen oder sie dienen einfach als Vo-
gelfutter. Dieser schöne Baum wollen wir vor 
dem Klassenzimmer beim Schulpavillon 
pflanzen. 

 

 

 

 

 

 

 

Den ganzen Vormittag hören die Kinder kon-
zentriert und aufmerksam zu. In kleinen 
Gruppen finden sie dann selbständig her-
aus, welche Pflanzen den Insekten, Vögel 
und kleineren Tieren, wie z.B. Igel dienen.  
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Mit Pflanzen gings dann am Samstag,        
13. Mai ans Werk. Unter der fachkundigen 
Anleitung von Rosmarie Vogel, Gärtnerin mit 
Fachabschluss Gestalten mit Pflanzen, 
wurde die Wildhecke gesetzt. 20 Schülerin-
nen und Schüler und etliche Eltern packten 
mit an. Beschriften, Schaufeln, Giessen, al-
les klappte wunderbar. 
 

 
Jeannette Müller und Rosmarie Vogel an den  
Vorbereitungen 

 
Hand in Hand arbeiteten alle, damit dieses 
Projekt ein gelungenes Gemeinschaftswerk 
wird. Die 3./4. Klasse blau sind nun die He-
ckenprofis und sie werden ihr Wissen in der 
nächsten Woche allen anderen Klassen in 
Vorträgen weitergeben. 
 

So wird die Hecke für eine Schulgeneration 
den Pausenplatz vom Parkplatz abtrennen. 
Die Kinder wachsen zusammen mit der He-
cke auf und werden eines Tages wie die 
bunten Schmetterlinge ausfliegen. 

 
Wie lange das Schulraumprovisorium ste-
hen bleibt, wissen wir heute noch nicht. Wir 
gehen davon aus, dass eine ganze Genera-
tion Schüler die heutige Schulraumsituation 
noch so benutzen wird. Da lohnt es sich, die 
Umgebung schön zu gestalten und für die 
Kinder eine gute Lernsituation zu schaffen. 
 

Für die Schulkommission: Trix Riem 

 

 
 

Daepp's Spross und Baum Projekt ist ein Beitrag von Gartenpflanzen Daepp zur Erhaltung 
der Biodiversität und im Kampf gegen den Klimawandel. Im Rahmen von Daepp's Spross 
und Baum Projekt können Jugendorganisationen oder Schulen Baumpflanzungsprojekte 
realisieren. Die Schule Kiesen konnte davon profitieren. 
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Rechtsamegemeinde Kiesen 
 
Die Rechtsamegemeinde Kiesen - was ist das? Ein geschichtlicher Rückblick 
 
Seit urdenklichen Zeiten gab es in Kiesen eine Dorfgemeindeversammlung, an der die Besitzer 
von Hof, Land und Wald teilnehmen konnten. Sie hatte die verschiedensten Beschlüsse zu fas-
sen, Wahlen zu treffen und Steuern zu beschliessen. Sie versammelte sich, so oft es die Ge-
schäfte erforderten. Das Anstellen des Feldmausers wie des Schulmeisters befand sich ebenso 
in ihrer Kompetenz, wie die Instandstellung der Strassen, der Schwellen, das Holzen im Wald 
und die Austeilung von Tannen bei Brandfällen. Dabei gab das Anstellen des Feldmausers fast 
mehr zu reden als die Wohnungssuche für den Schulmeister... 

Aufgrund des neuen Gemeindegesetzes von 1834 mussten im Kanton Bern Einwohnergemein-
den geschaffen werden, denen nun vor allem die gestiegenen Aufgaben im Schul- und Armen-
wesen überbunden wurden. Doch erst 1843 ordnete der Gemeinderat zwei getrennte Gemeinde-
versammlungen an, nämlich die Einwohnergemeindeversammlung, die am Vormittag einberufen 
wurde und die Rechtsamegemeindeversammlung, die am Nachmittag tagte. Das war die Ge-
burtsstunde der Rechtsamegemeinde (RG) unter diesem Namen. Hier versammelten sich die 
Besitzer der seit urdenklichen Zeiten bestehenden 22 Rechte. Man darf annehmen, dass die Zahl 
22 den ursprünglich bestehenden Höfen entsprach. Noch ein Gesetz gab in Kiesen, und nicht nur 
hier, viel zu reden: 

Das Gesetz über die gerichtliche Ausmittlung und Festsetzung des Zweckes der Gemeindegüter 
von 1853. Gemäss der Ausführungsverordnung hatten die Gemeinden ab 1. November 1853 
innerhalb eines Jahres die Ausmittlung des Zweckes ihrer Gemeinde- und Korporationsgüter güt-
lich auszuführen. In Kiesen liess man sich indessen Zeit, um sich der Angelegenheit anzuneh-
men. Ein erster Entwurf des Ausscheidungsvertrags·zwischen Einwohnergemeinde und RG ge-
fiel eigentlich niemandem und wurde nicht genehmigt Die Einsprachen beim zweiten Entwurf 
konnten schliesslich durch Schiedsrichterspruch des Regierungsstatthalters bereinigt und besei-
tigt werden, und zwar in dem Sinne, dass dem Begehren der ärmeren Burger auf Zuteilung von 
mehr Land und Wald als ursprünglich vorgesehen, stattgegeben wurde. Wenn die ärmere Bur-
gerschaft, die nicht Anteilhaber an den Rechtsamerechten war, sich für ihren Anteil an Wald und 
Land wehren musste, so könnte der Grund darin liegen, dass die grössten Teilhaber der Recht-
samegemeinde nicht Burger von Kiesen waren. So wurde denn, wie in vielen andern Orten üblich, 
keine eigentliche Burgergemeinde geschaffen. Der Ausscheidungsvertrag trat erst 1870 in Kraft. 

Eine Krise in der Geschichte der RG trat auf, als ein Rechtsbesitzer eine Abstimmung darüber 
verlangte, ob man die RG auflösen und den Wald unter die Rechtsbesitzer verteilen wolle. Tat-
sächlich erzielte dieser existentielle Beschluss eine Zweidrittelsmehrheit. Der Regierungsrat wies 
aber das Gesuch von 1893 ab mit der Begründung, dass für eine Aufteilung die Zustimmung aller 
Teilhaber nötig sei und - was wohl am meisten wog - dass die Schwellenpflicht an der Aare und 
der Rotache auf der aufzuteilenden Parzelle laste. Es konnte doch das Schwellen nicht auf Ein-
zelne übertragen werden, dies umso weniger, als früher jährlich enorme Summen für das Schwel-
len bereitgestellt werden mussten. Es ist daher begreiflich, dass sich die RG anlässlich des Au-
enverkaufs an die Stadt Bem (1944) zwecks Grundwasserentnahme sich von der Schwellen-
pflicht an der Aare zu lösen und der Käuferin zu übertragen begehrte. Man sieht, wer Rechte hat, 
hat in der Regel auch Pflichten. Zu den heutigen Aufgaben der Rechtsamegemeinde Kiesen ge-
hören die Verwaltung und Pflege des Waldes und des dazu gehörenden Landes sowie ein Teil 
des Flurstrassennetzes zu unterhalten. 
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Veranstaltungskalender 
 

 

Juni   

Samstag, 3. Juni und 
Sonntag, 4. Juni 
Murachern, Kiesen 
 

Familientage 
Mittelaltererlebnis für die Gemeinde Kie-
sen und Umgebung (keine Marktstände). 
Kinderbogenschiessen und Speerwerfen, 
Mittelaltertanz und Feuershow, verschie-
dene Spiele und Attraktionen für Kleine 
und Grosse. 

 

Mittelalterverein Bern 

Samstag, 10. Juni 
09.30 – 12.00 Uhr 
Rotachebrücke, 
Professoreistrasse, Kiesen 
 

Neophyten Ausreiss-Aktion 
Wir beseitigen gebietsfremde Pflanzen an 
gezielten Ufer-Abschnitten der Rotache. 
Stiefel, Handschuhe und der Witterung an-
gepasste Kleidung sind notwendig (Ze-
ckenschutz nicht vergessen). Auskunft er-
teilen gerne Monika Stöckli 
(monika.stoeckli@hispeed.ch) oder Bar-
bara Singh (079 719 43 68). 

 

Riverwatch-Gruppe 
Kiesen 

August   

Montag, 14. August 
18.00 – 20.00 Uhr 
Rotachebrücke 
Professoreistrasse, Kiesen 
 

Neophyten Ausreiss-Aktion 
Wir beseitigen gebietsfremde Pflanzen an 
gezielten Ufer-Abschnitten der Rotache. 
Stiefel, Handschuhe und der Witterung an-
gepasste Kleidung sind notwendig (Ze-
ckenschutz nicht vergessen). Auskunft er-
teilen gerne Monika Stöckli 
(monika.stoeckli@hispeed.ch) oder Bar-
bara Singh (079 719 43 68). 

 

Riverwatch-Gruppe 
Kiesen 

September   

Sonntag, 3. September 
11.00 – 17.00 Uhr 
Sportplatz Kiesen 
 

Spielfest Spielfestverein 

Oktober   

Samstag, 28. Oktober 
17.00 Uhr 
Turnhalle Kiesen 
 

Freiwilligenanlass Einwohnergemeinde 
Kiesen 

Dezember   

Samstag, 2. Dezember 
12.00 – 20.00 Uhr 
Schulhausplatz Kiesen 
 

Adventsmärit Gemeindeverwaltung 
Kiesen 

Sonntag, 31. Dezember 
23.30 – 00.30 Uhr 
Türmli, Bernstrasse, Kiesen 
 

Mitternachtsapéro Gemeindeverwaltung 
Kiesen 

Januar 2024   

Dienstag, 2. Januar 
10.00 – 13.00 
Restaurant Bahnhof, 
Kiesen 
 

Bärzelistagsbrunch Gemeindeverwaltung 
Kiesen 

Samstag, 6. Januar 
Schulhausplatz, Kiesen 
 

Weihnachtsbaumentsorgung Gemeindeverwaltung 
Kiesen 
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Organisator: Netas AG, Postweg 2, Kiesen 
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